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EDITORIAL

So langsam lassen wir die kalte Jahreszeit hinter uns 
und dementsprechend ist es auch wieder einmal an 
der Zeit für eine neue Ausgabe von proXPERTS. Auf 
den folgenden Seiten erwarten Sie interessante und 
spannende Themen. So widmen wir uns in der aktu-
ellen Ausgabe unter anderem einem äußerst kontro-
versen Thema: Aktengutachten für Krankentagegeld-
versicherungen – sind sie strafbar oder nicht? Diese 
Frage beschäftigt viele Sachverständige und Versi-
cherungsnehmer gleichermaßen. Die Rechtslage ist 
komplex und es gibt unterschiedliche Auffassungen 
darüber, ob solche Gutachten ethisch vertretbar sind.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den neuesten 
Urteilen des Bundesgerichtshofs zum Werkstatthaf-
tungsrisiko. Welche Konsequenzen ergeben sich da-
raus für Sachverständige in diesem Bereich und wie 
können sie sich absichern?

Die Bedeutung der digitalen Transformation für das 
Tätigkeitsfeld von Sachverständigen wird ebenfalls 
ausführlich beleuchtet. In Zeiten fortschreitender Di-
gitalisierung müssen auch Gutachter innovative Lö-
sungen finden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Und dann werfen wir einen Blick auf die Expertise und 
wie diese neu definiert werden kann. Durch neue Her-
angehensweisen und Technologien setzen erfahrene 
Sachverständige Maßstäbe und prägen die Zukunft 
ihres Berufsstandes.

Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, was Sie 
in der neuen proXPERTS erwarten dürfen. Allerdings 
zeigen die vorgestellten Themen bereits deutlich, 
dass die Arbeit als Sachverständiger weit über das Er-
stellen von Gutachten hinausgeht. Und deshalb ist es 
umso wichtiger, dass wir alle stets neugierig bleiben 
und uns auf dem Laufenden halten. Die neue Ausga-
be von proXPERTS trägt entscheidend dazu bei. 

Deshalb wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß beim Le-
sen und viel Erfolg beim Umsetzen des einen oder an-
deren Tipps, den Sie auf den folgenden Seiten finden 
konnten. 
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VIDEOGERICHTSVERHANDLUNGEN: 
DAS GILT FÜR RICHTER

Gerade während der Pandemie galt es auch für Ge-
richte Herausforderungen zu meistern. Schließlich 
mussten trotz Lockdown und Co. Straf- oder Zivil-
verfahren durchgeführt werden. Dementsprechend 
wurde oftmals auf Video-Gerichtsverhandlungen 
angesetzt. Aber müssen die Richter in diesem 
auch zu sehen sein oder können sie einfach »un-
sichtbar« eine Verhandlung führen?

Das Wichtigste gleich einmal vorweg: Der Anspruch 
auf ordnungsgemäße Besetzung eines Gerichts 
wird verletzt, wenn nicht alle Richter während einer 
Video-Gerichtsverhandlung sichtbar sind. Die tech-
nische Ausstattung der Verfahrensbeteiligten liegt in 
ihrer eigenen Verantwortung.

Wenn ein Verfahrensbeteiligter eine Besetzungsrüge 
erhebt und behauptet, dass nicht alle Richter wäh-
rend einer Videoverhandlung sichtbar waren, muss 
er nachweisen, dass die mangelnde Sichtbarkeit auf 
technische Probleme des Gerichts zurückzuführen ist 
und nicht auf die Ausrüstung seiner eigenen Kanzlei.

Sichtbarkeit für alle Richter während 
einer Video-Gerichtsverhandlung

Der BFH hat in einer wegweisenden Entscheidung 
die Anforderungen für eine erfolgreiche Besetzungs-
rüge bei fehlender Sichtbarkeit der Gesichter der er-
kennenden Richter festgelegt. Es wurde klargestellt, 
dass alle erkennenden Richter während einer Ge-
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richtsverhandlung per Videokonferenz kontinuierlich 
sichtbar sein müssen. Die Parteien sollten anhand 
dieser ständigen Sichtbarkeit beurteilen können, ob 
die beteiligten Richter den wesentlichen Verlauf der 
Verhandlung körperlich und geistig verfolgen oder ob 
ein Richter vielleicht eingeschlafen ist oder verspätet 
erscheint.

Aktueller Fall

Die Entscheidung des BFH (Bundesfinanzhof) begrün-
det sich auf einem aktuellen Fall, in dem die Sicht-
barkeit der Richter vonseiten der Klägerin bemängelt 
wurde. Die Ursache für die Sichtbarkeitsprobleme in 
diesem spezifischen Fall ist allerdings umstritten. 
Während die Klägerin behauptet, dass ihr Anwalt die 
Gesichter der Richter während der Verhandlung auf-
grund einer zu großen Entfernung zwischen Kamera 
und Richterbank nicht erkennen konnte, argumentiert 
der Beklagte, dass alle Richter klar sichtbar waren. 
Er führt an, dass die Probleme eher auf eine unzu-
reichende technische Ausstattung in der Kanzlei des 
Anwalts zurückzuführen seien.

Die Argumente der Klägerin zur Begründung ihrer Be-
setzungsrüge gemäß § 119 Nr.1 FGO, Art. 101 Abs. 1 
Satz 2 GG wurden vom BFH als unzureichend ange-
sehen. Die Behauptung der Klägerin, dass die Kamera 
im Gericht »augenscheinlich« an der Rückwand ange-
bracht war und daher aufgrund zu großer Entfernung 
zwischen Kamera und Richterbank die Gesichter der 
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Richter nicht erkennbar waren, wurde als nicht aus-
reichend konkretisiert eingestuft und offensichtlich 
lediglich eine vermutungsweise Behauptung darstellt. 
Da bei der Beklagten keine derartigen Probleme auf-
getreten sind, hätte die Klägerin detailliert begründen 
müssen, dass die Ursache, für die von ihr behauptete 
mangelnde Sichtbarkeit im Verantwortungsbereich 
des Gerichts lag und dass es nichts mit der techni-
schen Ausstattung der Kanzlei ihres Anwalts zu tun 
hatte.  

Bei der technischen Ausstattung in der Kanzlei des 
Prozessbevollmächtigten fehlte es dem BFH an jeg-
lichen Angaben. Die mangelnde Sichtbarkeit könnte 
auf eine langsame Internetverbindung oder einen zu 
kleinen Bildschirm zurückzuführen sein. Durch die 
Nutzung eines Browsers besteht die Möglichkeit, das 
Bild durch Vollbildansicht oder Zoomfunktion zu ver-
größern. Es wurde jedoch nicht erwähnt, ob dies be-
reits versucht wurde.

Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte die Beschwerde 
der Klägerin gegen die Nichtzulassung der Revision 
ab, da er auch die anderen von ihr vorgebrachten 
Gründe als nicht überzeugend ansah. Somit bleibt 
das erstinstanzliche Urteil des Finanzgerichts beste-
hen. (BFH, Beschluss vom 9. November 2023, IX B 
56/23).

Richterbank muss sichtbar sein

Während einer Verhandlung vor dem FG Münster, die 
per Videokonferenz stattfand, war die Kamera so 
positioniert, dass über weite Teile der Verhandlung 
nur der Vorsitzende Richter und nicht das gesamte 
Richtergremium zu sehen war. Der BFH entschied da-
raufhin, dass dies eine Verletzung des Rechts auf den 
gesetzlichen Richter darstelle. Alle Parteien hätten 
Anspruch darauf, während der gesamten Verhand-
lung alle beteiligten Richter im Blick zu haben. Nur 
so könnten sie beurteilen, ob sämtliche Richter in ih-
ren wesentlichen Entscheidungen tatsächlich folgen 
(BFH, Beschluss vom 30.6.2023, VB 13/22).
Gemäß einer neuen Entscheidung des BFH muss 
sichergestellt sein, dass alle Beteiligten gleichzeitig 
wahrgenommen werden können. Wenn die Video-

technik im Gerichtssaal so positioniert ist, dass der 
anwesende Prozessbevollmächtigte sich um 180° 
drehen muss, um die anderen Parteien sehen zu kön-
nen, entspricht dies nicht den Anforderungen des § 
128a ZPO. Laut dem BFH müssen alle Beteiligten 
ohne große körperliche Verrenkungen gleichzeitig 
sichtbar sein (BFH, Beschluss vom 18.8.2023, IX B 
104/22).

Videoverhandlung und das Recht darauf

Die Bundesregierung und das BMJ (Bundesministe-
rium für Justiz) beabsichtigen, die Nutzung von Vi-
deotechnik in der Zivil- und Fachgerichtsbarkeit zu 
verstärken. Künftig kann der Vorsitzende Richter eine 
Videoverhandlung ohne Einwilligung der Parteien an-
ordnen, wobei den Parteien gemäß den Anforderun-
gen der BRAK (Bundesrechtsanwaltskammer) ein Wi-
derspruchsrecht gegen diese Anordnung eingeräumt 
wird. Der Widerspruch bedarf keiner Begründung und 
führt sofort dazu, dass mündlich verhandelt wird.

Des Weiteren erhalten die Parteien das Recht auf 
Durchführung einer eigenen Videoverhandlung ge-
mäß § 128a Abs. 2 Satz 2 ZPO-E sowie ein Antrags-
recht zur Aufnahme von Video-Beweisen. Das Ge-
richt entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen 
über einen solchen Antrag; bei übereinstimmendem 
Antrag der Parteien wird diesem stattgegeben. Die 
Ablehnung eines solchen Antrags obliegt dem Ge-
richt (nicht dem Vorsitzenden) und erfolgt durch ge-
richtlichen Beschluss mit Begründung gemäß § 128a 
Abs. 2 Satz 3 und 4 ZPO-E.
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